
Auszug aus dem Gesamtarbeitsvertrag des Schweizer Gastgewerbes 2017 

 

Art. 10. Mindestlöhne 

10.2 Von den Mindestlöhnen gemäss Artikel 10 Ziffer 1 sind ausgenommen: 

- vermindert leistungsfähige Mitarbeiter aus staatlichen oder staatlich  
bewilligten Wiedereingliederungs- oder Förderungsprogrammen 


